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Sehr geehrte Damen und Herren!
Zurückkommend auf das Schreiben des Bundeskanzleramtes vom 19.4.2005 zur Diskussion rund um die FAQs Amtssignatur wird wie folgt Stellung genommen:

Der CIO des Bundes hält der Klarheit halber fest, dass die FAQ keine Konvention im Sinne der E-Government Kooperation vom 28.1.2002 (e-gov-koop 1.0) darstellt. Hier darf auf die einvernehmliche Festlegung der E-Government Länderarbeitsgruppensitzung vom 1.6.2005 hingewiesen werden, dass das Layout und die Form der Bildmarke zur Amtssignatur in einem eigenen Dokument als Konvention publiziert werden sollte. Eine Zusammenstellung der Fragen rund um die Amtssignatur dient – wie vom CIO festgestellt – lediglich der Hilfestellung und Erläuterung und hat somit allenfalls Informationscharakter.

Der Hinweis, wonach die Bildmarke in der 23. IKT-Board Sitzung vom 11.5.2004 zur Kenntnis genommen wurde, mag für den Bund von Bedeutung sein, hat aber für die Länder, Städte und Gemeinden keine Relevanz. Daher wird ersucht, die in der E-Government Kooperation – auch mit dem Bund – vereinbarten Abstimmungsverfahren im Wege der Verbindungsstelle der Bundesländer zu verwenden.
Im Zuge der Begutachtung des E-Government Gesetzes hat das Land Salzburg u.a. auf die technische und organisatorische Problematik im Zusammenhang mit der Amtssignatur hingewiesen. Auch ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ist unklar, wie bspw. eine Amtssignatur – nach Ausdruck des entsprechend "amtssignierten" Dokumentes – in eine elektronische Form rückgeführt werden kann, um durch den Bürger in einfacher und sinnvoller Weise geprüft werden zu können. Lösungen, wonach der zu prüfende Text des signierten Dokumentes bspw. in einem Webformular vom Bürger abgetippt werden soll, sind nicht bürgerfreundlich und werden daher von Salzburg abgelehnt. Auf die Problematik mit Grafiken bei der Prüfung der Amtssignatur wird hingewiesen. Es wird angeregt, diesbezüglich am Markt verfügbare Technologien bspw. 2-dimen​sionale Barcodesysteme näher zu betrachten.
Darüber hinaus führt der oftmals geäußerte Vorschlag, in der Amtssignatur darauf hinzuweisen, dass diese nur in elektronischer Form gültig ist, zu zusätzlichen organisatorischen Aufwand. Dies würde nämlich erforderlich machen, dass nach Ablauf der Übergangsfristen alle externen Erledigungen, die nicht elektronisch zugestellt werden können, entweder eigenhändig zu unterschreiben oder von der Kanzlei zu beglaubigen sind. Es stellt sich hier die Frage, wie dieser manuelle Schritt bei einem Massenverfahren im Batchlauf realisiert werden kann. Ebenfalls ist noch zu klären, in wie weit eine Kanzlei in einem solchen Massenverfahren zum Zeitpunkt der Beglaubigung – also im Voraus – erklären kann, "dass die schriftliche Ausfertigung der Erledigung mit dem Erledigungstext des betreffenden Geschäftsstückes (der Urschrift) übereinstimmt" (siehe dazu Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht, Wien 2004). Bisher bedurften schriftliche Erledigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt worden sind oder die telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelt werden, weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung (§18 AVG aF).

Richtig ist, wie auch vom CIO des Bundes mehrmals festgestellt, dass die individuelle Umsetzung und der Einsatz der Amtssignatur im Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft liegt. Gerade deswegen wird der CIO des Bundes ersucht, in den FAQ zur Amtssignatur an Hand von Beispielen darzustellen, welche Vorstellungen und Gesichtspunkte der Bundesgesetzgeber im Zusammenhang mit den aufgeworfenen Fragen bei der Gesetzeserlassung bzw. Novellierung verfolgt hat.
Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung

Mag. Hans Christof Zeller-Lukashort
K:
Herrn DI Peter Mittendorfer, Leiter Landesinformatik
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